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Planzeichenerklärung (BauNVO 2017, PlanZV)

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

Dorfgebiete

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

nur Reihenhäuser zulässig

Offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen
Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Firsthöhe als Höchstmaß
FH 9,50m

o
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II
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Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes
der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplans "Bruchkamp III"

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplans "Bruchkamp II"

Textliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 1 Abs. 6 und § 5 Baunutzungsverordnung (BauNVO))

1.1 In den Dorfgebieten (MD) sind die zulässigen Nutzungen wie folgt eingeschränkt:
Es sind nicht zulässig:
a) Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe,
b) Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse.

1.2 In den Dorfgebieten (MD) sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen wie folgt eingeschränkt:
Es sind nicht zulässig:
a) Vergnügungsstätten.

2 Maß der baulichen Nutzung
Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 6 BauGB, § 9 Abs. 2 Niedersächsische Bauordnung (NBauO))

2.1 Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB sind, soweit sie nicht
für andere zulässige Nutzungen erforderlich sind, gem. § 9 Abs. 6 BauGB i.V. § 9 Abs.2 NBauO als Grünflächen
auszubilden. Kies- /Schotterflächen gelten nicht als Grünflächen im Sinne dieser Festsetzungen.
Höhen baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. Abs. 3 BauGB)

2.2 Bezugspunkt für die Höhenangabe der Gebäude ist die Höhenlage der bestehenden Verkehrsfläche der
Schunterstraße an dem Punkt der Straßenbegrenzungslinie der der Mitte der straßenzugewandten Gebäudeseite
am nächsten liegt. Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, so
ist die Normalhöhe um das Maß der natürlichen Steigung oder des Gefälles zu verändern.
Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

2.3 Garagen, Stellplätze und sonstige Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sowie Anlagen die nach Landesbaurecht
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden können sind ausdrücklich außerhalb der
Baugrenzen zugelassen.
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3 Grünordnung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

3.1 Als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme ist für jedes neu zu errichtende Hauptgebäude im Geltungsbereich des
Bebauungsplans auf dem jeweiligen Grundstück:
a) ein mittel- bis großkroniger standortgerechter Laubbaum wie Eberesche, Vogelkirsche, Linde, Esche,

Feldahorn, Hainbuche,
b) 100 m² Pflanzstreifen mit heimischen, standort - und landschaftsgerechtem Laubgehölz (1 Gehölz je 2 lfd. m²)

zu pflanzen.
3.2 Sämtliche als zu pflanzend festgesetzte Gehölze im Plangebiet sind artgerecht zu unterhalten und im Falle ihres

Abganges adäquat zu ersetzen.

4 Ver- und Entsorgung
(§§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

4.1 Maßnahmen zur Rückhaltung, Versickerung und geregelten Ableitung des Oberflächenwassers:
a) Das zusätzlich anfallende Niederschlagswasser ist auf den jeweiligen Freiflächen der Grundstücke im

Plangebiet zu versickern, auf denen es zur Errichtung neuer Anlagen kommt. Sollte eine Versickerung nicht
möglich sein, ist das Oberflächenwasser zu sammeln, in einer Rückhalteanlage aufzunehmen und gedrosselt
in dem Maß in die Kanalisation abzugeben, welcher der Abflussmenge des bisherigen Versiegelungsgrades
des Grundstücks entspricht, wenn eine ungedrosselte Einleitung in die Regenwasserkanalisation nicht
möglich ist.

b) Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser kann in privaten Retentionsanlagen gesammelt und als
Brauchwasser verwendet werden, danach ist es dem Schmutzwassersammler zuzuführen.

Hinweise

Eine Schwermetallbelastung der Böden im Plangebiet ist aufgrund der Lage im Flussauenbereich der Oker nach den
Informationen des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie nicht gänzlich auszuschließen. Die Bauherren
und Eigentümer sollten daher besondere Sorgfalt im Umgang mit den Böden walten lassen.

Eine Kampfmittelfreiheit kann nicht für das gesamte Plangebiet bescheinigt werden. Aus diesem Grund ist bei neuen
Bauvorhaben eine Sondierung durchzuführen. Sollten hierbei Bombenblindgänger oder andere Kampfmittel
festgestellt werden, ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für Geoinformation und
Landesentwicklung Niedersachsen zu informieren.
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Örtliche Bauvorschrift

Aufgrund des § 84 Abs. 1 und Abs. 3 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB in der
derzeit geltenden Fassung.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Räumlicher Geltungsbereich
Diese örtliche Bauvorschrift gilt für das Dorfgebiet und die allgemeinen Wohngebiete im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes "Verlängerung Bruchkamp". Die genaue Begrenzung des Geltungsbereiches ist aus der
Planzeichnung ersichtlich.

(2) Sachlicher Geltungsbereich
Diese örtliche Bauvorschrift gilt für alle baulichen Anlagen im Sinne von § 2 Abs. 1 NBauO in der jeweils
geltenden Fassung und regelt die Anzahl der notwendigen Stellplätze und Garagen auf den privaten
Grundstücken sowie die Gestaltung und Neigung der Dacheindeckungen und Einfriedungen.

§ 2Dächer

(1) Für die Hauptgebäude sind nur Dächer mit einer Dachneigung von mindestens 18° zulässig.
(2) Untergeordnete Baukörper der Hauptanlagen (bis zu maximal 20% der Grundfläche) sowie Garagen und

überdachte Stellplätze (Carports) sowie Nebenanlagen können auch mit einem Flachdach ausgeführt werden.
(3) Ausgenommen von den Regelungen des § 2 Nr. 1 sind Wintergärten und bauliche Anlagen, die der Gewinnung

regenerativer Energie (Sonnenkollektoren, Photovoltaik-Anlagen) dienen. Der Mindestabstand der
Sonnenkollektoren und/oder Photovoltaikanlagen zu First, Traufe und Ortgang beträgt 3 Ziegelreihen bzw.
0,75 cm.

(4) Als Bedachungen für die Hauptgebäude sind bei einer Dachneigung ab 30° nur Tonziegel und Betondachsteine
aus nichtglänzenden Materialien in den nachfolgend aufgeführten Farbtönen der RAL Farbkarte 840 HR und
deren Zwischentöne zulässig:

RAL 2001 (Rotorange)
RAL 3000 (Feuerrot)
RAL 3016 (Korallenrot)

(5) Bei Dächern der Hauptgebäude mit einer Dachneigung von mindestens 18° bis unter 30° sind auch andere
Materialien zulässig. Sowohl in naturbelassener Ausführung (z.B. Zink oder Kupfer) als auch in den Farben gem.
§ 2 (4) dieser ÖBV.

§ 3 Anzahl der Stellplätze und Garagen

(1) In dem Dorfgebiete und in den allgemeinen Wohngebieten sind je Wohneinheit, zwei Stellplätze (oder
Garagenplätze) auf dem Grundstück nachzuweisen.

§ 4 Anforderungen an die Gestaltung, Art und Höhe von Einfriedungen

(1) Einfriedungen an der Straßenseite der Grundstücke sind nur bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig. Zulässig sind
lebende Hecken oder lebende Hecke in Verbindung mit grünem Maschendrahtzaun sowie Einfriedungen aus
Metall, Holz oder als Trockenmauer und Ziegelmauer.

(2) Massive Sockel (Ziegelmauerwerk, Beton) sind nur in einer Höhe von max. 0,35 m über Oberkante Straße
zulässig. Pfeiler und Tore dürfen 1,00 m Höhe nicht überschreiten.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt nach § 80 Abs. 3 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme durchführt oder
durchführen lässt, die nicht den Anforderungen des § 2 bis § 4 dieser örtlichen Bauvorschrift entspricht. Die
Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden (§ 80 Abs. 5 NBauO).
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1.0 Vorbemerkung 

Die Gemeinde Schwülper liegt im Südwesten des Landkreises Gifhorn zwischen dem 
Oberzentrum Braunschweig und den Mittelzentren Peine und Gifhorn. Sie besteht aus 
den Ortsteilen Groß Schwülper, Lagesbüttel, Rothemühle und Walle. Die Gemeinde 
Schwülper ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Papenteich und hatte nach samt-
gemeindeeigener Zählung am 04.11.2020 rd. 7.300 Einwohner, wovon ca. 1.550 Ein-
wohner auf den Ortsteil Walle entfallen. 

 

1.1 Landes- und regionalplanerische Einordnung; Ziele der Raumordnung 

Die Gemeinde Schwülper ist Teil der z. Zt. rd. 24.685 Einwohner zählenden Samtge-
meinde Papenteich. Nach dem regionalen Raumordnungsprogramm 2008 (RROP) für 
den Großraum Braunschweig ist der Ortsteil Meine der Gemeinde Meine Grundzent-
rum in der Samtgemeinde Papenteich. Die Ortschaft Groß Schwülper in der Gemeinde 
Schwülper übernimmt grundzentrale Teilfunktionen (1.1.1 Zentrale Orte Konzept 
Abs. 9 RROP). Groß Schwülper weist Potentiale für eine weitere Siedlungsentwicklung 
auf (Tab. II-7 der Begründung zum RROP 2008 für den Großraum Braunschweig). Der 
Planbereich befindet sich im zentralen Bereich der bebauten Ortslage des Ortsteiles 
Walles an der Schunterstraße. 

Wesentliche ortsbildprägende Elemente in der Ortschaft sind die im Nordosten gele-
gene Niederung der Schunter und die westlich verlaufende Oker. Es handelt sich um 
Gewässer I. Ordnung. Die Oker und Schunter sind mit ihren Niederungsbereichen als 
Vorranggebiete für den Hochwasserschutz festgelegt; Vorbehaltsgebiete für Natur und 
Landschaft und im Bereich der Oker das Natura 2000/ Flora Fauna Habitat-Gebiet 
(FFH-Gebiet) ergänzen die Festlegungen. Die Planung berührt diese Festlegungsbe-
reiche allerdings nicht. 

Im Norden wird die Ortslage von Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft aufgrund 
der hohen natürlichen standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotentiale so-
wie aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft begrenzt. Diese sind im Osten 
teilweise überlagert mit Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft. Die Einbindung 
in das Straßenverkehrsnetz ist durch die festgelegten Hauptverkehrsstraßen (Bunde-
sautobahn A 2, Kreisstraße K 56/ K 104) im Regionalen Raumordnungsprogramm fest-
gelegt. 

Ziel der Planung ist es, für den Geltungsbereich erstmalig das Bauplanungsrecht ab-
schließend im Sinne einer Bestandserfassung und planerischen Ausrichtung zu regeln 
und Nachverdichtung durch eine geplante Reihenhausbebauung nach städtebaulichen 
und gestalterischen Gesichtspunkten zu steuern, das Plangebiet ist als der vorhandene 
Siedlungsbereich in den Darstellungen des RROP enthalten. Westlich des Plangebie-
tes entlang der Okeraue befinden Vorranggebiete für Natur und Landschaft, Natura 
2000 und den Hochwasserschutz, gleichzeitig Vorbehaltsgebiet für die Erholung an. 
Eine direkte Betroffenheit mit Hinblick auf das Planungsziel ist allerdings nicht gege-
ben. 

Mit der Planung soll zum einen Art und Maß der baulichen Nutzung für diesen Sied-
lungsteil von Walle abschließend festgelegt werden, um zum anderen die weitere bau-
liche Entwicklung zu steuern, sodass zukünftige Nachverdichtungen und Baulücken-
schließungen wie jetzt anstehende Errichtung einer Reihenhausbebauung im Sinne ei-
ner geordneten, städtebaulichen Entwicklung nach den Vorstellungen der Gemeinde 
stattfinden. 
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In der Gemeinde Schwülper, unweit der Autobahn A 2 (Hannover-Braunschweig-Ber-
lin) und der Stadt Braunschweig besitzt Walle eine ausgeprägte Funktion als Wohn-
standort. Dies ist mit der verkehrsgünstigen Lage zu den Oberzentren Braunschweig 
und Hannover sowie den Mittelzentren Peine und Gifhorn zu erklären. Entsprechend 
der grundzentralen Teilfunktion, die Groß Schwülper übernimmt, ist der Ort sehr gut 
mit sozialen und schulischen Einrichtungen (Kindergarten, Grundschule und Ober-
schule) ausgestattet. Freizeiteinrichtungen wie Sport- und Tennisplätze konzentrieren 
sich am Ortsrand. Walle verfügt ebenfalls über eine Kindertagesstätte. Die Grund-
schule wird künftig in Groß Schwülper besucht. Besonderes Kriterium für die Wohnent-
wicklung des Ortes ist zudem die gute Einbindung in den öffentlichen Personennah-
verkehr. 

Da das Plangebiet bereits weitgehend bebaut ist und durch die geplante Reihenhaus-
bebauung nur wenige neue Wohneinheiten entstehen werden, ist die Planung im Kon-
text einer örtlichen Bedarfsdeckung zu beurteilen und läuft auch diesbezüglich nicht 
den raumordnerischen Vorgaben zuwider. Dem Ortsteil Walle wird keine Zentralitäts-
funktion zugewiesen und ist somit hinsichtlich der Wohnerweiterungen unter dem As-
pekt der Eigenentwicklung zu betrachteten. 

Es handelt sich bei der Planung um eine Maßnahme zur Innenentwicklung und Nach-
verdichtung im bestehenden Bebauungszusammenhang. Da die Gemeinde für ihre 
Planung überwiegend bauleitplanerisch gesicherte Flächen bzw. den vorhandenen 
Siedlungsbereich in Anspruch nimmt, erachtet sie ihre Planung insoweit als an die Ziele 
der Raumordnung gem. § 1 Abs. 4 BauGB angepasst. 

 

1.2 Entwicklung des Plans/ Rechtslage 

Die Samtgemeinde Papenteich als Träger der Flächennutzungsplanung für die Ge-
meinde Schwülper besitzt einen Flächennutzungsplan, der für die Gemeinde Schwül-
per mit dem Stand der 8. Änderung der Neufassung 2012 seit 28.02.2020 wirksam ist. 

Der Geltungsbereich ist als gemischte Baufläche und Wohnbaufläche enthalten. Da die 
Planung die Ausweisung von Dorfgebieten und allgemeinen Wohngebieten vorsieht 
und der Flächennutzungsplan auch nicht parzellenscharf ist, wird dem Entwicklungs-
gebot entsprochen. Ungeachtet dessen könnte im Rahmen einer Berichtigung die Dar-
stellung an die Festsetzungen angepasst werden, da der Bebauungsplan im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt wird. 

Zur Sicherung der Planung hat die Gemeinde eine Veränderungssperre für den Gel-
tungsbereich des Planbereiches erlassen, diese wurde Bekannt gemacht und tritt nach 
Ablauf der Frist aus Kraft oder sobald der vorliegende Bebauungsplan Rechtskräftig 
wird. 

Die Gemeinden haben nach dem Baugesetz Wohnraum in ausreichendem Umfang zur 
Verfügung zu stellen. Dabei sind vorrangig Möglichkeiten der Innenentwicklung zu prü-
fen. Die Gemeinde entspricht dem, indem durch die vorliegende Planung Flächen für 
Wohnungen unter Berücksichtigung der örtlichen Landwirtschaft im Innenbereich pla-
nungsrechtlich erfasst und Potentiale für Nachverdichtungen im Rahmen städtebauli-
cher geordneter Entwicklung zur Verfügung gestellt werden. 

Die Regelungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung werden aus dem bauli-
chen Bestand sowie aus angrenzend bereits bestehenden Bebauungsplänen abgelei-
tet, hierbei wurde durch die Festlegung eines Dorfgebietes auch auf land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe Rücksicht genommen. Die Planung hat zum einen zum Ziel, 
eine bauliche Nachverdichtung auch mit Reihenhäusern zu ermöglichen, wie sie in der 
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Nachbarschaft bereits umgesetzt wurden. Zum anderen soll dieser bisher unbeplante 
Bereich nun erfasst und definiert werden. Dies geschieht in Anlehnung an die südlich 
bis südöstlich angrenzend bereits rechtskräftigen Bebauungspläne „Bruchkamp II“ 
(30.08.1977), der in der 2. Änderung (31.10.2007) wirksam ist und „Bruchkamp III“ 
(31.12.1982), der in der 1. Änderung wirksam ist. 

Der Umfang der Versiegelung wird planbedingt zunehmen, insgesamt bewegen sich 
die möglichen Überbauungen durch Hauptanlagen unter 20.000 m². 

Als Bebauungsplan der Innenentwicklung, der die o.g. Kriterien erfüllt, erfolgt die 
Planaufstellung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. Gemäß § 13a Abs. 
2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird dabei auf eine Umweltprüfung 
verzichtet; die Begründung enthält folglich auch keinen Umweltbericht im Sinne von 
§ 2a BauGB. Unabhängig davon wurden die betroffenen Umweltbelange gem. § 1 Abs. 
6 Nr. 7 BauGB behandelt. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB kann von der vorzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
werden. Von dieser Möglichkeit wird hier Gebrauch gemacht. 

Die Aufstellung im beschleunigten Verfahren ist auch deshalb möglich, da nur Flächen 
im Innenbereich einbezogen werden und die Planaufstellung vordringlich der Bereit-
stellung von Wohnraum zum Ziel hat. 

Des Weiteren bereitet der Plan keine Vorhaben vor, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter ("die Erhal-
tungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes") be-
stehen wegen der großräumig umbauten Lage offensichtlich nicht. Das nächstgele-
gene Natura 2000 Gebiet ist das Okertal westlich der bebauten Ortslage von Walle in 
einer Entfernung von ca. 100 m. 

Die Möglichkeit, die Planung gem. § 13a Abs. 4 BauGB als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung aufzustellen besteht auch, da im Plangebiet keine Vorhaben zur Ausfüh-
rung kommen werden, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ge-
nehmigungspflichtig wären. 

Es wird eine örtliche Bauvorschrift in die Planung aufgenommen, um die erforderlichen 
Einstellplätze auf das erfahrungsgemäß notwendige Maß zu erhöhen, da die Mitte-
lungswerte für diese Region zu niedrig sind. Ziel ist es, dass die Fahrzeuge der Nutzer 
auf dem Grundstück geparkt werden und der Straßenraum für Besucher o.ä. zur Ver-
fügung steht. Des Weiteren werden die Dächer und Einfriedungen in Bezug auf eine 
einheitliche Gestaltung im bestehenden Siedlungsgefüge von Walle geregelt. 

Der Dorfentwicklungsplan sieht für die Ortslage die vorrangige Entwicklung als Wohn- 
und Gewerbestandort, vorzugweise durch Nachverdichtungen im Innenbereich, vor. 
Hierbei steht vor allem leerstehende Bausubstanz zu Wohnzwecken im Fokus der Ge-
meinde. Die Planung befindet sich somit im Einklang mit der Dorfentwicklungsplanung, 
da auch die Empfehlungen zur Erhaltung der Gestaltung der regionalen Baukultur 
durch die örtliche Bauvorschrift sichergestellt werden. 
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1.3 Notwendigkeit, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung 

Mit der vorliegenden Planung soll im zentralen Bereich vom Ortsteil Walle ein beste-
hender Bebauungszusammenhang erstmals planerisch erfasst und definiert sowie eine 
Nachverdichtung durch eine Reihenhausbebauung ermöglicht werden. Diese Baulü-
ckenschließungen sollen in städtebaulich geordneten Bahnen verlaufen, deshalb wird 
der Bebauungsplan aufgestellt. 

Die Ver- und Entsorgung kann durch Anschluss und Erweiterung an die örtlich beste-
henden Netze vorgenommen werden. Die Müllabfuhr erfolgt durch den Landkreis Gif-
horn. Die Müllbehälter sind am Tage der Entleerung dort bereitzustellen, wo das Müll-
fahrzeug gefahrlos anfahren kann, ggf. sind die Behälter nach der Entleerung auf das 
Grundstück zurückzuholen. 

Durch die Planung wird es nur zu einer geringfügigen Zunahme der Überbauung für 
das Gebiet in Walle kommen, da die Flächen bereits im planungsrechtlichen Rahmen 
hinsichtlich ihrer Überbauung weitgehend ausgeschöpft wurden. Grundsätzlich ist es 
dennoch das Ziel der Planung, soviel Oberflächenwasser wie möglich auf den privaten 
Grundstücken zu versickern. Dies dient auch dazu, das Gleichgewicht des belebten 
Bodens in bisheriger Weise aufrecht zu erhalten. Eine Einleitung des überschüssigen 
Oberflächenwassers in die bestehenden Entwässerungsanlagen sollte nur Erfolgen, 
wenn eine Bewirtschaftung auf den privaten Baugrundstücken nicht möglich ist. Dies 
ist anlassbezogen im Einzelfall durch den Träger des Vorhabens nachzuweisen. 

Es befinden sich im Umgebungsbereich des Plangebiet Betriebsstätten der Landwirt-
schaft. Zur Berücksichtigung dieser Situation, erfolgt westlich der Schunterstraße die 
Festsetzung von Dorfgebieten. Die Areale östlich der Schunterstraße, die sich über-
wiegend durch Wohnnutzungen auszeichnen, werden als allgemeines Wohngebiet 
klassifiziert. 

Insgesamt sind land- und forstwirtschaftliche Immissionen im ortsüblichen Umfang hin-
zunehmen. Die Beeinträchtigungen können saisonal auftreten und sind von den An-
wohnern im ortsüblichen Umfang zu tolerieren. 

Die Gemeinde erlässt mit der Aufstellung des Bebauungsplans eine örtliche Bauvor-
schrift, um den Gestaltungsspielraum für die Hauptbaukörper und Einfriedungen ent-
sprechend dem vorhandenen Ortsbild einzuschränken. 

Erhebliche negative Auswirkungen sind durch die Planung grundsätzlich nicht zu er-
warten. Vielmehr wird die Gemeinde Schwülper und hier insbesondere der Ortsteil 
Walle im Hinblick auf ihre Einwohnerzahl gestärkt. 

Durch den Bebauungsplan wird es nur zu einer geringen Zunahme der Überbauung für 
den Plangeltungsbereich kommen. Gem. § 13a Abs. 2 Satz 4 BauGB i. V. m. § 1a 
Abs. 3 Satz 6 wären im beschleunigten Verfahren Eingriffe, die aufgrund der Aufstel-
lung des Bebauungsplans zu erwarten sind, vor der planerischen Entscheidung als er-
folgt oder zulässig. Da die Gemeinde im Sinne des Naturschutzes einen Ausgleich im 
vorliegenden Fall allerdings für notwendig erachtet, wird dennoch ein grundstücks- und 
versiegelungsbezogener Ausgleich in Bezug auf die Hauptanlagen festgesetzt. Es ist 
insofern nicht von erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen. 

Durch die geplante Versiegelung ist mit einer Beeinträchtigung der abflussmindernden 
Wirkung der Flächen zu rechnen, da diese bisher unbebaut waren oder den planungs-
rechtlichen Rahmen für Versiegelungen ausgeschöpft haben. Daher ist das zusätzlich 
auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser durch geeignete Maßnahmen 
zurückzuhalten und gedrosselt abzugeben, sofern die Entsorgungssysteme die zusätz-
lichen Mengen nicht aufnehmen können. 
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Die Erschließung sowie die Ver- und Entsorgung der Grundstücke sind durch die vor-
handenen Verkehrsflächen und Wege dem Grunde nach bereits gegeben. 
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2.0 Planinhalt/ Begründung 

Mit der vorliegenden Planung sollen im zentralen Bereich von Walle entlang der  
Schunterstraße für das vorhandene Gebiet eine planungsrechtliche Absicherung des 
Bestandes erfolgen und der städtebauliche Rahmen für künftige Nachverdichtungen 
geregelt werden, da auch Reihenhausbebauungen wie im Bruchkamp nicht ausge-
schlossen werden sollen. 

Zu diesem Zweck werden für das ca. 1,12 ha große Gebiet Baufenster sowie Regelun-
gen zur Höhe baulicher Anlagen, Versiegelungsgrad, Gebietskategorie usw. vorgege-
ben. 

 

2.1 Allgemeine Wohngebiete (WA) gem. § 4 BauNVO 

Im Sinne der Intention der Gemeinde, das Gebiet überwiegend für eine Nutzung durch 
Wohnbebauung vorzuhalten wird das zu großen Teilen bereits bebaute Areal als all-
gemeine Wohngebiete (WA) ausgewiesen. Dies entspricht der aufgenommenen Nut-
zungszusammenstellung und der planerischen Intention der Gemeinde, für das be-
baute Areal östlich der Schunterstraße. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) in den Baugebieten wird im Sinne der vorrangig beste-
henden und nachgefragten Wohnform – dem Einfamilienhaus – und zur Begrenzung 
der Bodenversiegelung für die Neubebauung auf 0,3 begrenzt, um das Maß an Über-
bauung auf das notwendige Maß zu reduzieren. 

Des Weiteren nimmt die Gemeinde eine Gliederung der Baugebiete gem. § 1 Abs. 4 
BauNVO vor. Für den straßenbegleitenden Teil der allgemeinen Wohngebiete sowie 
für die Dorfgebiete soll die Errichtung von Bebauungen mit 2 Vollgeschossen zukünftig 
möglich sein, um auch der Entwicklung verdichteter Wohnformen nicht entgegenzu-
stehen wohingegen die hinterliegenden Flächen mit nur einem Vollgeschoss städte-
baulich dahinter zurückbleiben sollen. Ungeachtet dessen wird mit 9,50 m zum Be-
zugspunkt die absolute Höhenentwicklung im gesamten Plangebiet abschließend be-
grenzt, um die nachbarschaftliche Situation zu würdigen. 

In Verbindung mit den Gestaltungsvorschriften zu den Dächern soll im Ergebnis die 
Entstehung von Baukörpern verhindert werden, die den Eindruck einer dreigeschossi-
gen Bauweise vermitteln. 

Um eine für den ländlichen Bereich angemessene und ortsübliche Durchgrünung der 
Baugebiete zu gewährleisten, wird festgesetzt, dass Grundstücksflächen, soweit sie 
nicht für andere zulässige Nutzungen erforderlich sind, als Grünflächen auszubilden 
sind. Ziel dieser Festsetzung ist der Ausschluss u.a. von Schotterflächen und nicht 
erforderlichen Versiegelungen der privaten Grundstücksflächen. 

Die Gemeinde möchte Nachverdichtungen ausdrücklich zulassen. Daher werden die 
überbaubaren Grundstücksflächen mit dem Mindestabstand von 3 m zu den Grenzen 
des Geltungsbereiches sowie zur Schunterstraße definiert. In den angrenzend vorhan-
denen Bebauungsplänen waren für die der Schunterstraße zugewandten Grund-
stücksseiten, die an der Straße liegen, größere Abstände vorgegeben. Dies wird aber 
vor dem Hintergrund der Ermöglichung von Nachverdichtungen nicht weiterverfolgt. 

Da es in der Vergangenheit häufig zu Problemen in der Praxis bei der Realisierung von 
Stellplätzen gekommen ist, wird darauf hingewiesen, dass Stellplätze, Garagen und 
sonstige Anlagen ausdrücklich außerhalb der Baugrenzen zugelassen sind. 
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In dem Bereich von Walle ist es teilweise bereits zur Entstehung von Reihenhausbe-
bauung gekommen, dies soll auch in Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Deshalb 
wird diese Bauweise, welche eine Überschreitung der üblichen Gebäudelängen sowie 
eine Unterschreitung der seitlichen Grenzabstände zulässt, festgesetzt. 

Die Gemeinde möchte hiermit ein Potential heben, was eine Zunahme des entstehen-
den Wohnraums verspricht, allerdings sind nach wie vor in den allgemeinen Wohnge-
bieten auch die üblichen Einzel- und Doppelhäuser planungsrechtlich zugelassen. 

Zur Eingrünung sowie zum Ausgleich der entstehenden Eingriffe werden für jedes neu 
zu errichtende Hauptgebäude pauschal Baumpflanzungen und die Anlegung einer 
Strauchhecke vorgeschrieben. Die Pflanzungen sind in der ersten Vegetationsperiode 
nach Baubeginn vorzunehmen. Von einer zentralen, umfänglichen Kompensation sieht 
die Gemeinde im vorliegenden Fall ab, da nicht abgeschätzt werden kann, in welchem 
Umfang und ob überhaupt weitere Versiegelungen zum Tragen kommen. 

Um eine in den Grundzügen einheitliche Gestaltung der Dächer in Walle sicherzustel-
len sowie um bestimmte disharmonisch wirkende Bautypen auszuschließen werden 
die Dachformen und Dachneigungen sowie die Einfriedungen für diesen Bereich von 
Walle geregelt. Diese Regelungen beziehen sich auf das typische Ortsbild in Walle 
sowie auf den überwiegenden Teil der vorhandenen Bebauung. 

- Dorfgebiet (MD) gem. § 5 BauNVO 

Der Teil des Plangebietes westlich der Schunterstraße, befindet sich deutlich stärker 
im Einflussbereich landwirtschaftlicher Nutzungen und wird daher im Sinne der Inten-
tion der Gemeinde, das Gebiet nach wie vor für eine gleichberechtige Nutzung durch 
Wohnbebauung und dorftypische Land- und Forstwirtschaft sowie nicht störende Ge-
werbebetriebe usw. vorzuhalten, als Dorfgebiet (MD) ausgewiesen. Hiermit wird auch 
die höhere Toleranz gegenüber denen aus der Landwirtschaft entstehenden Immissi-
onen zum Ausdruck gebracht. In der Nachbarschaft vorhandene Nutzungen land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe sollen somit in ihren Entwicklungsmöglichkeiten nicht 
über Gebühr beschränkt werden. 

Um allerdings auch dem hohen Grad an Wohnnutzungen hier und in der Umgebung 
Rechnung zu tragen, wird in dem Dorfgebiet die Nutzung durch stark landwirtschaftlich 
geprägte Betriebe in der Folge ausgeschlossen. Im gesamten Plangebiet sind auf-
grund der nur geringen Toleranz gegenüber entsprechenden Einrichtungen Vergnü-
gungsstätten ebenfalls nicht Bestandteil dieses Bebauungsplans. 

Unter Bezugnahme auf den Gebietscharakter wird eine offene Bauweise festgelegt, 
welche die Gebäudelängen auf bis zu 50 m beschränkt. Weitere Einschränkungen 
scheinen nicht erforderlich zu sein. 

 

2.2 Verkehrsflächen 

- Straßenverkehrs- und Wegeflächen 

Das Plangebiet ist baulich bereits umgesetzt und die Grundstücke sind durch die be-
stehenden Straßen, Stichwege und private Fahrwege erschlossen. Die bestehende 
Schunterstraße wird als Verkehrsfläche erfasst. Anliegerstraßen und private Wege 
können auch innerhalb der Baugebietsfestsetzungen aufgehen, es ist hier zunächst 
kein Grund für eine andere Ausweisung erkennbar. 
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Unter Bezugnahme auf eines der Planungsziele, eine Nachverdichtung durch eine Rei-
henhausbebauung zu ermöglichen, sind verkehrlich signifikante Änderungen nicht zu 
erwarten. 

- Park- und Stellplatzflächen 

Die erforderlichen privaten Stellplätze werden durch Garagen und Flächen im Zuge 
des Bauanzeige- bzw. -genehmigungsverfahrens auf den privaten Grundstücken nach-
zuweisen sein. 

 

2.3 Ver- und Entsorgung 

Die Müllentsorgung erfolgt nach wie vor über den Landkreis Gifhorn. Anlieger haben 
ihre Müllbehälter, den Grob- und Sperrmüll sowie Wertstoffe dort bereitstellen müssen, 
wo die Müllfahrzeuge gefahrlos anfahren können.  

Das Gebiet ist bereits in die in der Ortslage vorhandenen Verbundnetze für Wasser, 
elektrische Energie, Telekommunikation usw. eingebunden. Die Wasserversorgung er-
folgt über das vom Wasserverband Gifhorn betriebene Trinkwassernetz. Die Schmutz-
wasserentsorgung obliegt ebenfalls dem Wasserverband Gifhorn. Die Erschließung 
weiterer Baugrundstücke bedingt die Einbindung in diese Systeme. 

Das anfallende Oberflächenwasser sollte auf den jeweiligen Grundstücken versickert 
werden, wenn die Möglichkeit dazu aufgrund des Flurabstandes und der Bodendurch-
lässigkeit gegeben ist. Anderenfalls ist das Niederschlagswasser von bisher unbebau-
ten Flächen im Rahmen der Inanspruchnahme auf den Grundstücken durch geeignete 
Maßnahmen (bspw. Retentionsanlagen) zurückzuhalten, wenn eine zusätzliche Einlei-
tung in die Kanalisation ausgeschlossen ist. 

Die Bodenarten im Plangebiet (überwiegend Sande) lassen eine grundstücksbezogene 
Versickerung des Oberflächenwassers grundsätzlich zu, allerdings ist dies im Einzelfall 
gutachterlich in Bezug auf die oberflächennahen Bodenschichten und den Flurabstand 
zum Grundwasserspiegel zu prüfen und die Entwässerung in Abstimmung mit dem 
Wasserverband festzulegen. 

Da zum jetzigen Zeitpunkt allerdings völlig unklar ist, ob, in welchem Umfang und an 
welchen Stellen es zu baulichen Nachverdichtungen im Plangebiet kommen wird, sieht 
die Gemeinde von einer vollständigen Untersuchung der Böden und hydraulischen 
Möglichkeiten für das Plangebiet aus Kostengründen ab. Baugrund- und Bodengutach-
ten sind daher anlassbezogen von den Bauherren zu erstellen und als Grundlage für 
die Niederschlagswasserbewirtschaftung bezogen auf das entsprechende Baugrund-
stück vorzulegen. 

 

2.4 Brandschutz 

Die Belange des Brandschutzes werden im Zuge der Realisierung weiterer Gebäude 
in dem Gebiet einvernehmlich mit dem zuständigen Brandschutzprüfer und der Freiwil-
ligen Feuerwehr geregelt. 

Da sich das Plangebiet zur Nachverdichtung in der vorhandenen Ortslage von Walle 
befindet und auf allen Seiten von bestehender Bebauung umgeben ist, geht die Ge-
meinde davon aus, dass der Brandschutz gewährleistet werden kann. Die konkrete 
Abarbeitung ist allerdings der Genehmigungsplanung vorbehalten und kann nicht im 
Rahmen der Bauleitplanung erfolgen. 
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2.5 Altablagerungen 

Belastungen durch Abwurfkampfmittel im Plangebiet können nicht ausgeschlossen 
werden. Es wird daher im weiteren Aufstellungsverfahren eine Luftbildauswertung 
durch die Gemeinde beantragt. 

Das Plangebiet kann partiell von der Schwermetallproblematik der Oker betroffen sein. 
Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass innerhalb des Plangebietes schäd-
liche Bodenverunreinigungen, herrührend aus der Schwermetallbelastung der Harz-
flüsse, anzutreffen sind. Dieser Hinweis wird mit Hinblick auf die Anstoßwirkung auch 
auf die Planzeichnung aufgenommen. Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse si-
cherzustellen, sollten bei Bodennutzungen oder Bodenveränderungen entsprechende 
Untersuchungen angestellt werden. 

Da es in Bezug auf die Oberflächenwasserbewirtschaftung anlassbezogen ohnehin er-
forderlich wird, auf nachzuverdichtenden Grundstücksflächen eine Baugrund- und Bo-
denuntersuchung durchzuführen, soll im Rahmen dessen die Belastung der Böden 
durch Schwermetalle untersucht und ggf. berücksichtigt werden. 

Diese Hinweispflicht ist aus Sicht der Gemeinde geboten, da die Planung grundsätzlich 
dazu geeignet ist, Nutzungen zu ermöglichen, die auf Grund von möglichen Beeinträch-
tigungen der Bodenfunktionen zu Gefahren, erheblichen Nachteile oder erheblichen 
Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit führen können, da weitere Nut-
zungen ermöglicht werden. 

Da im vorliegenden Fall eine Nutzung durch Kleingärten sowie anderweite Inanspruch-
nahmen der Böden bereits im Bestand stattfindet und eine hieraus resultierende Prob-
lemlage der Gemeinde nicht bekannt ist, wird davon ausgegangen, dass diese auch im 
Zuge von Nachverdichtungen keine erheblichen Beeinträchtigungen hervorruft. An-
lassbezogen wird es ohnehin erforderlich werden, auf nachzuverdichtenden Grund-
stücksflächen in Bezug auf die Oberflächenwasserbewirtschaftung eine Baugrund- und 
Bodenuntersuchung durchzuführen. Im Rahmen dessen ist die Belastung der Böden 
durch Schwermetalle festzustellen und zu berücksichtigen. 

Werden die Prüfwerte nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Bundes Bodenschutzgesetzes 
für die direkte Aufnahme von Schadstoffen gemäß Punkt / Tabelle 1.4 der Bundes Bo-
denschutz- und Altlastenverordnung überschritten, ist eine Nutzung unzulässig. Die 
Bewertung anderer, in der BBodSchV nicht aufgeführter Schadstoffparameter, sind 
vom Sachverständigen anhand anderer Erkenntnisquellen (z.B. der TR Boden) durch-
zuführen. 

Mit Schwermetallen belastete Böden sind einer ordnungsgerechten Entsorgung zuzu-
führen. 

 

2.6 Denkmalschutz 

Nach Unterlagen und Wissen der Gemeinde sind für das Plangebiet keine Bodendenk-
male bekannt. 

Es ist dennoch nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäo-
logische Denkmale auftreten, die dann unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde / der Kreis- und Stadtarchäologie (Herrn Dr. Eichfeld, Tel. 05371/3014; ingo.eich-
feld@gifhorn.de) gemeldet werden müssen 
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(§ 14 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz - NDSchG). Möglicherweise 
auftretende Funde und Befunde sind zu sichern, die Fundstelle unverändert zu belas-
sen und vor Schaden zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 

Baudenkmale sind für das Plangebiet ebenfalls nicht bekannt. 

 

2.7 Belange der Landwirtschaft 

Das Plangebiet ist durch Immissionen landwirtschaftlicher Betriebe vorgeprägt, hinzu 
kommen Immissionen von den angrenzenden, weiterhin landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. Dem wird insbesondere dadurch Rechnung getragen, dass der westliche Teil 
des Plangebietes als Dorfgebiet ausgewiesen wird. Somit werden auch die Entwick-
lungsmöglichkeiten in der Umgebung befindlicher Betriebe abgesichert. Wohingegen 
die im stark wohnbaulich genutzten Bereich von Walle gelegenen Baugebiete entspre-
chend als allgemeine Wohngebiete festgesetzt werden. Aber auch für diesen Bereich 
gilt, dass Immissionen, die aus der Landwirtschaft resultieren, können saisonal auftre-
ten und sind von den Anwohnern im ortsüblichen Umfang zu tolerieren. 
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3.0 Umweltbelange 

Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB wird von einer Um-
weltprüfung nach § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 

Der Bebauungsplan setzt eine Grundfläche von weniger als 20.000 m² fest. Auf die 
Vorprüfung des Einzelfalls kann auch deshalb verzichtet werden, da Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutz-
güter nicht bestehen. 

Für das Plangebiet sind im Rahmen übergeordneter Fachplanungen keine besonderen 
Ziele formuliert worden. 

 

3.1 Grünordnung und Landschaftspflege 

Der Plangeltungsbereich umfasst ca. 1,12 ha. Im Umfang von 0,14 ha werden beste-
hende Verkehrsflächen, 0,7 ha allgemeine Wohngebiete und 0,28 ha Dorfgebiete er-
fasst. Der Grad an Ausnutzbarkeit wurde anhand des bestehenden Bebauungszusam-
menhangs, dem Gebietscharakter und den voraussichtlichen Ansprüchen durch Nach-
verdichtungen gewählt. Es handelt sich dem Grunde nach um den bereits bebauten 
Siedlungszusammenhang von Walle. 

Es ist infolge der Planung allerdings mit einer Zunahme der Überbauung zu rechnen, 
da weitere Gebäude und Versiegelungen entstehen könnten, dies wird sich allerdings 
in einem überschaubaren Rahmen bewegen. 

Der Plangeltungsbereich erfasst im Wesentlichen einen Teil der vorhandenen Orts-
lage. Die angrenzenden Bereiche und der Planbereich selbst sind teileweise bereits 
überwiegend durch Einzel- und Doppelwohnhäuser bebaut sowie durch angrenzende 
Grünflächen und Landwirtschaftsnutzungen geprägt. Im Westen grenzt ein Spielplatz 
an das Plangebiet an, nördlich davon befindet sich der Friedhof von Walle. Maßge-
bende und Ortsbildprägende Einzelgehölze im Plangeltungsbereich konnten im Rah-
men der Bestandsaufnahme nicht festgestellt werden. Zudem befinden sich Grünstruk-
turen in den privaten Hausgärten, es ist also nicht davon auszugehen, dass diese plan-
bedingt weichen werden. Es befinden sich im Plangebiet auch bisher unbebaute Flä-
chen von Grundstücken die derzeit als Grünflächen zu charakterisieren sind. Es ist 
davon auszugehen, dass im Plangebiet nur häufig im Siedlungsbereich anzutreffenden 
Tierarten von der Planung betroffen sind. 

Vorhabenbedingt wird es wenn auch nur zu einer geringen Zunahme der Überbauung 
im Plangebiet kommen. Maßnahmen der Grünordnung bzw. der Landschaftspflege 
sind aus Sicht der Gemeinde trotz der Aufstellung im beschleunigten Verfahren erfor-
derlich, da der bestehende, durchgrünte Charakter fortbestehen soll. Es wird daher ein 
versiegelungsbezogener Ausgleich auf den jeweiligen Baugrundstücken vorgeschrie-
ben. 

Die Gemeinde weist zudem auf die allgemein zu beachtenden Schutzbestimmungen 
des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG hin, wonach es verboten ist, Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
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3.2 Auswirkungen der Planung 

Die Planung wird aufgestellt, um die bestehende Bebauung planungsrechtlich abzusi-
chern und einzuordnen sowie um zukünftige Nachverdichtungen wie bspw. Reihen-
hausbebauung unter dem Aspekt einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zu be-
treiben. Bisher handelt es sich um unbeplanten Innenbereich. 

Die Baugebietsfestsetzungen ermöglichen eine Versiegelung durch Hauptanlagen 
deutlich unter dem in § 13a festgelegten Schwellenwert von 2 ha.  

Empfindlichere Schutzansprüche und -gebiete von nationalem wie europäischen Rang 
(z. B. FFH-Gebiete) befinden sich nicht im Plangebiet und sind auch nicht von den 
Auswirkungen der Planung betroffen. 

Die Planung versteht die Gemeinde im Sinne des schonenden Umgangs mit dem 
Grund und Boden, da für entstehende Nachverdichtungen auf den Zugriff von Außen-
bereichsflächen verzichtet werden kann. Vorteilhaft ist daher die Möglichkeit der Nut-
zung bestehender Erschließungen und der Umnutzung von bereits versiegelten Flä-
chen zu bewerten. 

Ein gesondertes Monitoring ist nicht erforderlich. 

 

 

4.0 Begründung zur örtlichen Bauvorschrift 

Das Plangebiet betrifft einen Bestandteil der vorhandenen Ortslage von Walle. Ziel der 
Gestaltungsvorschrift ist eine in den Grundzügen ortstypische Gestaltung, die keine 
disharmonische Wirkung zur umgebenden Bestandsbebauung erzeugt. Daher soll für 
die geplante Bebauung ebenfalls eine entsprechende Gestaltung erfolgen. 

Zu § 1: Der räumliche Geltungsbereich für die örtliche Bauvorschrift bezieht sich auf 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

Der sachliche Geltungsbereich erstreckt sich auf die Gestaltung der Dach-
eindeckungen und Einfriedungen sowie regelt die Anzahl und Anordnung der 
notwendigen Stellplätze und Garagen auf den privaten Grundstücken. 

Zu § 2: In dem Bereich der Ortslage von Walle sind auch auf der Grundlage von 
Bebauungsplänen mit örtlichen Bauvorschriften überwiegend ein- bis zwei-
geschossige Hauptgebäude mit geneigten Dächern entstanden. Die Materi-
alwahl ist auf Beton- und Tonziegel sowie die Farbgebung der Dacheinde-
ckungen auf Rotorange, Feuerrot und Korallenrot sowie deren Zwischentöne 
beschränkt. Insbesondere ist hier beabsichtigt, ausgefallene und im ländli-
chen Raum störend wirkende Farbgebung (wie z. B. türkise, gelbe oder 
blaue Dächer auszuschließen) sowie reflektierende Dachflächen speziell im 
Hinblick auf die Ortsrandlage und die zu erwartende Bebauung zu vermei-
den. Daher werden bestehende Regelungen bzw. vorhandene Gestaltungs-
arten für neu zu errichtende Anlagen vorgegeben. 

Die Farbgestaltung und das Reflektionsverhalten der Dächer haben signifi-
kanten Einfluss auf das Ortsbild. Durch diese Vorschrift soll der Harmonie 
traditioneller Materialien und Farben im Ortsbild Rechnung getragen werden. 
Allerdings werden im Hinblick auf eine Förderung regenerativer Energien So-
lar- und Photovoltaikanlagen nicht ausgeschlossen. 
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Zu § 3: In der Ortschaft Walle soll auf Grund des hohen Mobilitätsgrades in der Ge-
meinde eine Regelung in die örtliche Bauvorschrift aufgenommen werden, 
die sicherstellt, dass je neu errichteter Wohneinheit zwei Stellplätze auf den 
privaten Grundstücken realisiert werden. So kann sichergestellt werden, 
dass die Parkplätze im öffentlichen Straßenraum auch tatsächlich für Besu-
cher im Quartier zur Verfügung stehen. 

Zu § 4: Neben den städtebaulichen Eigenheiten und dem Charakter der Einzelge-
bäude prägen das Gebäudeumfeld und der Straßenraum das Erscheinungs-
bild eines Ortes. Durch diese Gestaltungsvorschrift sollen die Vorbereiche 
der Gebäude im Plangebiet so gestaltet werden, dass sie sich in die Umge-
bung einpassen und den besonderen Charakter des Gebietes unterstützen. 

Zu § 5: Der Hinweis auf Ordnungswidrigkeiten wird durch das Niedersächsische 
Kommunalverfassungsgesetz begründet. 

 

 

5.0 Flächenbilanz 

Nutzung Fläche Anteil 

Dorfgebiete (MD) 0,28 ha 25 % 

davon Versiegelung durch bauliche 
Anlagen (ca. 45 %) 

0,13 ha 12 % 

davon Gärten/ Freiflächen/ Anpflan-
zungen (55 %) 

0,15 ha 14 % 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 0,70 ha 63 % 

davon Versiegelung durch bauliche 
Anlagen (ca. 45 %) 

0,32 ha 29 % 

davon Gärten/ Freiflächen/ Anpflan-
zungen (55 %) 

0,38 ha 34 % 

Verkehrsflächen 0,14 ha 11 % 

Planbereich  1,12 ha 100 % 

 

 

6.0 Hinweise aus Sicht der Fachplanungen 

- wird im Laufe des Planverfahrens ergänzt – 
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7.0 Ablauf des Aufstellungsverfahrens 

 

7.1 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  

Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde verzich-
tet.  

Die Öffentlichkeit wurde per Aushang über den Aufstellungsbeschluss unterrichtet und 
hatte Gelegenheit, sich im Rahmen der öffentlichen Auslegung über die allgemeinen 
Ziele, Zwecke und die wesentlichen Auswirkungen der Planung in der Verwaltung in 
Schwülper zu informieren und sich zur Planung zu äußern. 

 

7.2 Frühzeitige Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und 
Nachbargemeinden 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB sowie Auf die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde verzichtet. 

 

7.3 Öffentliche Auslegungen/ Beteiligungen der Behörden, sonstiger Träger öffentli-
cher Belange und Nachbargemeinden 

Zum Planverfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat die öffentliche Auslegung vom ……….. 
bis zum ………… stattgefunden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange wurden nach § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom ………….. über die öffentliche 
Auslegung informiert. 

 

 

8.0 Bodenordnende oder sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die 
Grundlage bildet  

 

8.1 Herstellen öffentlicher Straßen und Wege 

Bodenordnende oder sonstige Maßnahmen sind nicht erforderlich, da das Gebiet ja 
bereits umgesetzt ist und besteht. 

 

8.2 Besondere Maßnahmen zur Ordnung des Bodens 

Es besteht kein Erfordernis in die Eigentumsverhältnisse im Plangebiet einzugreifen, 
da sämtliche Regelungen zur Einhaltung der geordneten städtebaulichen Entwicklung 
getroffen wurden. 
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9.0 Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplans 

Weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele des Bebauungsplans beschränken sich 
auf die Abklärung der Kampfmittelbelastung im Plangebiet die vor Baubeginn abzuklä-
ren ist. Die Oberflächenentwässerung ist ebenfalls vor Umsetzung durch Versickerung 
nachzuweisen oder in Abstimmung mit dem Wasserverband Gifhorn festzulegen. 

 

 

10.0 Verfahrensvermerk 

Die Begründungen haben mit den zugehörigen Beiplänen und der örtlichen Bauvor-
schrift gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ………… bis …………...öffentlich ausgelegen. 

Sie wurden in der Sitzung am ………… durch den Rat der Gemeinde Schwülper unter 
Berücksichtigung und Einschluss der Stellungnahmen zum Aufstellungsverfahren be-
schlossen. 

 

Groß Schwülper, den ………….. 

 

 

……………………………..…….. 

(Bürgermeister) 

 


